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Verordnung
über Produktionsgenossenschaften des Handwerks.

Vom 18. August 1955

Der mit Erfolg durchgeführte erste Fünfjahrplan hat auch dem Handwerk der Deutschen Demokratischen 
Republik die Möglichkeiten gegeben, seine Leistungen erheblich zu steigern. Um weiterhin in noch größerem 
Maße an dieser Entwicklung teilzuhaben und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit handwerkliche Er
zeugnisse bester Qualität herzustellen, haben sich fortschrittliche Handwerksmeister und Gesellen zu Produktions
genossenschaften zusammengeschlossen. Dadurch wird die Arbeitsproduktivität gesteigert und auf der Grund
lage gegenseitiger Gleichberechtigung das Leistungsprinzip durchgesetzt. Das führt zu einer ständigen Verbesse
rung der materielle^ und kulturellen Lebensbedingungen 
Wicklung im Handwerk wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Selbständige Handwerker und Inhaber industriel

ler Kleinbetriebe, die in die Handwerks- oder Gewerbe
rolle eingetragen sind, sowie deren Beschäftigte und 
Heimarbeiter können sich freiwillig auf der Grund
lage der gemeinschaftlichen Organisation der Arbeit zu 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks zusam
menschließen.

(2) Mitglieder von Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks sind untereinander gleichberechtigt und 
verteilen den Ertrag ihrer Arbeit nach dem Leistungs
prinzip.

(3) Lohnarbeiter werden grundsätzlich nicht beschäf
tigt. Ausnahmen genehmigt der Rat des Kreises.

(4) Produktionsgenossenschaften des Handwerks sind 
Mitglieder der Handwerkskammer ihres Bezirkes 
(Statut der Handwerkskammern der Bezirke vom
20. August 1953, § 3 [GBl. S. 942]).

§ 2
(1) Die Produktionsgenossenschaften des Handwerks 

regeln ihre Rechtsverhältnisse durch ein Statut.

(2) Das in der Anlage veröffentlichte Musterstatut 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks wird 
für rechtsverbindlich erklärt.

der Genossenschaftler. Zur Unterstützung dieser Ent-

§ 3
(1) Zur Registrierung der Produktionsgenossenschaf

ten des Handwerks wird ein Register für Produktions
genossenschaften des Handwerks eingerichtet, das bei 
den Räten der Kreise geführt wird.

(2) Mit der Eintragung in das Register für Produk
tionsgenossenschaften des Handwerks erlangt die Pro
duktionsgenossenschaft des Handwerks Rechtsfähig
keit.

§ 4
(1) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung bestehende 

Genossenschaften des Handwerks, die die Vorausset
zungen des § 1 erfüllen, erlangen die Rechte einer Pro
duktionsgenossenschaft des Handwerks durch Ein
tragung in das Register für Produktionsgenossenschaf
ten des Handwerks beim Rat des Kreises.

(2) Die Registrierung erfolgt gemäß § 3 dieser Ver
ordnung.

§ 5
(1) Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Hand

werks und gewerbliche Produktivgenossenschaften 
können sich durch Beschluß der Mitgliederversamm
lung unter Ausschluß der Liquidation in eine Produk- % 
tionsgenossenschaft des Handwerks umwandeln.

(2) Die Produktionsgenossenschaft des Handwerks 
Ist Rechtsnachfolger der bisherigen Genossenschaft.


